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Samtgemeinde Schwarmstedt 
 

Schwarmstedt, 04.11.2025 
   
 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

 
Die nächste Sitzung des Samtgemeinderates findet am 
 

Montag, den 17.11.2025, um 20:00 Uhr, 
in 29690 Schwarmstedt, Unter den Eichen 2, Uhle-Hof (Saal) 

 
statt. 
 

 1.    Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 

 2.    Genehmigung des Protokolls Nr. 23 der Sitzung vom 30.09.2025 
 

 3.    Berichte und Mitteilungen des Samtgemeindebürgermeisters 
 

 4.    Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu Beratungsgegenständen und anderen 
Gemeindeangelegenheiten 
 

 5.    Vorstellung des Sanierungskonzeptes für die Kläranlage Schwarmstedt durch die 
Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH 
 

 6.    Sondierungsantrag ALT, Antrag des Ratsherrn Wilhelm Mestwerdt an den 
Samtgemeinderat Schwarmstedt, per Mail vom 23.10.2025 
 

 7.    Nutzung samtgemeindeeigener Einrichtungen und Liegenschaften für politische 
Parteien oder Vereinigungen 
 

 8.    Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Bewirtschaftung finanzieller 
Mittel 
 

 9.    Fortführung des Jugendtreffs als Einrichtung der Samtgemeinde Schwarmstedt in 
Eigenregie, gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN, SPD und 
UWG im Samtgemeinderat Schwarmstedt, mit E-Mail vom 14.10.2025 
 

 10.    Zukünftiger Betrieb des Jugendtreffs Schwarmstedt - hier: Auswahl des 
Betriebskonzeptes 
 

 11.    Ganztagschule; Antrag der Gemeinde Lindwedel vom 15.10.2025 
 

 12.    Einbuchen einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2025; Rechnung des 
Tierschutzvereins Heidekreis Süd e.V. vom 08.08.2025 
 

 13.    Annahme einer Spende - hier: Spendenaktion "Rossmann spendet Licht" 
 

 14.    Überplanmäßige Aufwendung /Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 
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 15.    Anregungen und Anfragen 

 
 16.    Schließung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 
Samtgemeinde Schwarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Gez. 
Gehrs 
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Amtliche Bekanntmachungen
der Gemeinde Buchholz(Aller)im Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt

Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungenveröffentlicht.
Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungenund Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.
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Bekanntmachung  

Gemeinde Buchholz (Aller), Bebauungsplan Nr. 27 „Gewerbegebiet 
Schwarzer Berg Süd“ mit örtlicher Bauvorschrift; Veröffentlichung 
und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Gemeinde Buchholz (Aller) hat in seiner Sitzung am 
28.10.2025 dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 27 „Gewerbegebiet 
Schwarzer Berg Süd“ mit örtlicher Bauvorschrift und der Begründung mit 
Umweltbericht zugestimmt und die Veröffentlichung im Internet gem. § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 27 „Gewer-
begebiet Schwarzer Berg Süd“ liegt östlich der Ortslage von Buchholz 
(Aller), auf der Westseite der Bundesautobahn A 7 und südlich des Ge-
werbegebiets „Schwarzer Berg“. Er erfasst eine rd. 18,7 ha große, land-
wirtschaftlich genutzte Fläche auf der Südseite des Mühlenwegs und 
kleine Teile des bestehenden Gewerbegebiets „Schwarzer Berg“ auf der 
Nordseite des Mühlenwegs. Die Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reichs ist in dem folgenden Kartenausschnitt verdeutlicht. 

 

Die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt von 

Mittwoch, den 05.11.2025 bis einschließlich  
Freitag, den 05.12.2025 

durch Bereitstellung des Entwurfs des Bebauungsplans, der Begründung 
mit Umweltbericht und der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen auf der Internetseite der Samtgemeinde 
Schwarmstedt www.schwarmstedt.de unter „Bürger + Familien / Bauen 
+ Wohnen / laufende Verfahren“. Die genannten Unterlagen und der In-
halt dieser Bekanntmachung sind außerdem über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich: https://www.uvp-verbund.de/karten-
dienste?layer=blp&N=52.65&E=9.63&zoom=13. 

Ergänzend dazu erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB eine öffentliche 

Auslegung der o.g. Unterlagen in der Gemeindeverwaltung im Rathaus 
in Schwarmstedt, Am Markt 1. Sie können nach telefonischer Vereinba-
rung (Tel.: 0 50 71 / 8 09 - 149) eingesehen werden. Die Planunterlagen 
können auch in Papierform unter der genannten Telefonnummer oder 
per E-Mail unter bauleitplanung@schwarmstedt.de angefordert werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

• bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen: Baulärm und -staub, 
Bodenverdichtung und -versiegelung, Verlust und Veränderung von 
Lebensräumen, Lärm-, Luft- und Lichtemissionen durch das geplante 
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Gewerbegebiet, Verkehrslärm, Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern; 

• Ziele des Naturschutzes im Landschaftsrahmen- und im Land-
schaftsplan; 

• Schutzgebiete: Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete; 

• Mensch / Gesundheit: Verkehrslärm; Gewerbelärm, Erholungseig-
nung für den Menschen; 

• Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt: Biotoptypen, Verlust als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen, Baumbestand, Fauna (Brutvögel, 
Feldhamster, Amphibien); artenschutzrechtliche Prüfung (ASP), 
CEF-Maßnahme für die Feldlerche; 

• Boden und Fläche: Bodenarten, Bodentypen, Bodenfunktionen, 
schutzwürdige Böden, natürliche Bodenfruchtbarkeit, Bodenzahlen, 
Versickerungsfähigkeit, Flächennutzung, Bodenversiegelung und -
verdichtung, Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Bodenfunk-
tionen; 

• Wasser: Oberflächengewässer, Grundwasserneubildung, Oberflä-
chenentwässerung; 

• Luft und Klima: Veränderungen des Kleinklimas, Anpassung an den 
Klimawandel; 

• Landschaft: Landschaftsraum, Relief, Ausprägung Orts- und Land-
schaftsbild, visuelle Veränderungen;  

• Kultur- und Sachgüter: Bodendenkmale; 

• Eingriffsregelung: Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen, Ermittlung der erforderlichen Flä-
chen und Maßnahmen zum Ausgleich. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 27 „Gewerbegebiet Schwarzer 
Berg Süd“ mit örtlicher Bauvorschrift und der Begründung mit Umweltbe-
richt elektronisch übermittelt werden an bauleitplanung@schwarms-
tedt.de. Bei Bedarf können sie auch schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift im Rathaus abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 27 „Gewerbegebiet 
Schwarzer Berg Süd“ mit örtlicher Bauvorschrift unberücksichtigt bleiben. 

Schwarmstedt, den 03.11.2025  

Gez. Gehrs 

GEMEINDE BUCHHOLZ (ALLER) 
Der Gemeindedirektor 
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Amtliche Bekanntmachungen
der Gemeinde Esselim Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt

Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungenveröffentlicht.
Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungenund Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.
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Bekanntmachung  

Gemeinde Essel, Bebauungsplan Nr. 10 „Freiflächenphotovoltaik 
Soore Kamp“; Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Gemeinde Essel hat in seiner Sitzung am 14.11.2024 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 „Freiflächenphotovoltaik Soore 
Kamp“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2 
Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 10 „Freiflä-
chenphotovoltaik Soore Kamp“ liegt zwischen Essel und Buchholz (Aller) 
südlich der B 214, zwischen der L 190 im Westen und dem Buchholzer 
Kirchweg im Osten. Er umfasst eine rd. 9,5 ha große Ackerfläche. Die 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist in dem folgenden Karten-
ausschnitt verdeutlicht. 

 

Allgemeine Ziele des Bebauungsplans sind 

• eine Freiflächenanlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen und 
ggf. einen anlagenbezogenen Stromspeicher, 

• die Ausübung der landwirtschaftlichen Bodennutzung während des 
Betriebs der Anlagen und nach Nutzungsende als Freiflächenan-
lage und 

• die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
zum Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen durch den Bau 
und Betrieb der Anlagen zu sichern. 

Allgemeiner Zweck der Planung ist einen Beitrag zum Schutz des Kli-
mas durch Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit FFPV-
Anlagen zu leisten und die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
erfolgt von Montag, den 10. November 2025 bis einschließlich Frei-
tag, den 12. Dezember 2025 durch Bereitstellung des Vorentwurfs und 
der Begründung auf der Internetseite der Samtgemeinde Schwarmstedt 
www.schwarmstedt.de unter „Bürger + Familien / Bauen + Wohnen / lau-
fende Verfahren“. Es besteht Gelegenheit, sich zu der Planung schriftlich 
oder durch elektronische Medien zu äußern (E-Mail-Adresse: bauleitpla-
nung@schwarmstedt.de ). 

Ergänzend erfolgt die Unterrichtung und Erörterung in der Gemeindever-
waltung im Rathaus in Schwarmstedt, Am Markt 1, nach telefonischer 
Vereinbarung (Tel.: 0 50 71 / 8 09 - 149). Gleichzeitig wird Gelegenheit 
zu Äußerungen gegeben.     

     Gez. Gehrs 

Schwarmstedt, den 03.11.2025  GEMEINDE ESSEL 
 Der Gemeindedirektor 
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